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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Stadtrat 22.05.2019 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

01 

Der Stadtrat beschließt den Schulnetzplan der Landeshauptstadt Erfurt für die Schuljahre 2019/20 

bis 2023/24 gemäß der Anlagen 1 und 1a. 

 

02 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt die Maßnahmen zur Erweiterung und Entwicklung von 

Schulstandorten in die Haushaltspläne bis 2024 einzuordnen. 

 

03 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt die personellen Voraussetzungen für die Realisierung zu 

schaffen, um die notwendigen baulichen Maßnahmen des Schulnetzplanes zeitnah umzusetzen. 

 

 

 

 

09.04.2019, gez. i. A. xxxxx  09.04.2019, gez. i.A. Büchner 

Datum, Unterschrift Fraktion DIE LINKE  Datum, Unterschrift Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 

 

  

 

Fraktion DIE LINKE.  

Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 

    

Titel der Drucksache: 

Schulnetzplan der Landeshauptstadt Erfurt 

2019/20 bis 2023/24 

 

Drucksache 0697/19 
 

Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein x Ja → Nutzen/Einsparung x Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt x Nein  Ja Gesamtkosten 168.009.590 EUR 

   ↓ 
 

 2019 2020 2021 2022 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben 110.000 EUR 250.000 EUR 250.000 EUR 250.000 EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben 950.000 EUR 7.268.000 EUR 28.215.000 EUR 25.375.000 EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

 Ja x Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1 – Schulnetzplan der Landeshauptstadt Erfurt 2019/20 bis 2023/24 

Anlage 1a – Änderungen Schulnetzplan beschlossen im Ausschuss für Bildung und Sport 

Anlage 2 – Finanzielle Auswirkungen – nicht öffentlich  

Anlage 3 – Stellungnahmen Beteiligungsverfahren – nicht öffentlich 

Anlage 4 – Kurzübersicht Erfurter Schulen  

 

[Anlagen 2 und 3 nur für Stadtratsmitglieder und sachkundige Bürger!]  

 

Die Anlagen 1-4  liegen im Bereich Oberbürgermeister und in den Fraktionen zur Einsichtnahme 

aus. 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Im Rahmen des Verfahrens zur Neufassung des Schulnetzplans der Landeshauptstadt Erfurt ab 

dem Schuljahr 2019/20 (DS 1516/17) wird dem Stadtrat mit der vorliegenden Drucksache die 

Abwägungsfassung zur endgültigen Entscheidung vorgelegt. Diese Fassung ist das Ergebnis des 

durchgeführten Beteiligungsverfahrens i .V. m. der Drucksache 2010/18 – "Verwaltungsentwurf 

zum Schulnetzplan 2019/20 bis 2023/24".  

Die baulichen Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Bereitstellung entsprechender 

finanzieller Mittel im Haushalt und der Bewilligung entsprechender Fördermittel. 
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Im Nachgang der StR-Entscheidung ist für den Schulnetzplan gemäß § 41 Abs. 5 ThürSchulG 

zwingend die Zustimmung des zuständigen Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und 

Sport (TMBJS) einzuholen. Erst mit dem Vorliegen der Zustimmung des Ministeriums tritt der 

Schulnetzplan zum Schuljahr 2019/20 offiziell in Kraft.  

 

Die geschätzten finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt ab 2019 können der Anlage 2 im 

Detail entnommen werden. Von den Gesamtkosten für die Umsetzung der Maßnahmen i. H. v. 168 

Mio. EUR sind derzeit 104.758.000 EUR nicht im Haushalt ab dem Jahr 2019 veranlagt. Davon 

entfallen 1.060.000 EUR auf das Jahr 2019 und 7.518.000 auf das Jahr 2020. Kosten i. H. v. 

63.251.590 EUR sind im aktuellen HH-Plan-Entwurf 2019/20 bereits enthalten.   

 

Die derzeit geplante weitere Vorgehensweise gestaltet sich wie folgt: 

 

- 10.04.2019 StR-Entscheidung  

- April 2019 Veröffentlichung im Amtsblatt  

- bis Juni 2019 Herstellung des Einvernehmens des TMBJS (ist nicht planbar)  

- bis Juni 2019 Allgemeinverfügung zu einzelnen Inhalten des Schulnetzplans  

- August 2019 In-Kraft-Treten  

- August 2019 Veröffentlichung des Schulnetzplans auf "erfurt.de" 
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